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zur Drs. Nr. IX / 46.0 
 

 

22. September 2017 

 

Vergleich Normenkontrollverfahren Langener Waldsee 
Gemeinsamer Antrag der SPD- und CDU-Fraktion - Drs. Nr. IX / 46.0 

1. Die Regionalversammlung bittet die Verwaltungsspitzen des Regierungspräsidiums 
Darmstadt sowie des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain, mit der Firma Sehring, 
Langen, einerseits und der Obersten Landesplanungsbehörde anderseits 
Verhandlungen darüber aufzunehmen, einen Vergleich zu dem unter Az. 4 C 
2108/15.N geführten – zurzeit ruhenden – Normenkontrollverfahren abzuschließen. 

2. Die Regionalversammlung erklärt ihre Bereitschaft, der Einleitung eines Verfahrens zur 
Änderung des Regionalplanes/RegFNP zuzustimmen, wonach die derzeit im Bereich 
des Tagebaus von Sehring bestehenden Zielausweisungen/Darstellungen 
„Vorranggebiet Forstwirtschaft“, „Vorranggebiet Regionaler Grünzug“, 
„Vorranggebiet Regionalparkkorridor“ und „Vorranggebiet für den 
Grundwasserschutz“ durch die Zielausweisung/Darstellung eines „Vorranggebiets für 
den Abbau oberflächennaher Lagerstätten, Planung für den Abbau von Kiessand“ mit 
einer Fläche von mindestens 63,7 ha so ersetzt werden, dass die zukünftigen 
Zielausweisungen/Darstellungen des Regionalplans/RegFNP den Regelungen des 
Planfeststellungsbeschlusses vom 15.08.2013 für die Südosterweiterung des 
Tagebaus von Sehring nicht weiter entgegen stehen. 

3. Im Gegenzug erwartet die Regionalversammlung von der Firma Sehring die 
Rücknahme des Normenkontrollverfahrens, sobald das unter 2. genannte Verfahren 
erfolgreich abgeschlossen ist und der ebenfalls unter 2. genannte 
Planfeststellungsbeschluss Rechtskraft erlangt hat. Ziel der unter 1. erbetenen 
Verhandlungen soll auch sein, dass die Gerichtskosten des Normenkontrollverfahrens 
von der Firma Sehring übernommen werden, während jede Partei die übrigen 
Verfahrenskosten selbst trägt. 
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